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II/A Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 

II/A 1:  Öffentlichkeit – keine Stellungnahmen 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch öffentlichen Aushang § 2 Abs. 
4 BauGB auf Grundlage des § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 17.12.2019 
bis 20.01.2020 im Verwaltungsgebäude der Stadt Leverkusen (Elberfelder 
Haus, Hauptstraße 101) und über die Internetseite der Stadt Leverkusen. 

Insgesamt sind keine schriftlichen oder sonstigen Stellungnahmen von Seiten 
der Öffentlichkeit beim Fachbereich Stadtplanung eingegangen.  
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II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 

II/B 1: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es bestehen keine Bedenken und es werden keine Anregungen vorgebracht. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 2: Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 – Verkehr 
 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es bestehen keine Bedenken und es werden keine Anregungen vorgebracht.  
Die mitgeteilten Festlegungen der Anlage 3 werden im Rahmen des Anordnungsver-
fahrens nach § 45 StVO sowie auf nachfolgenden Planungsebenen berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 3: Deutsche Bahn AG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es bestehen keine Bedenken und es werden keine Anregungen vorgebracht.  
Die mitgeteilten Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sowie erforderlich auf 
nachfolgenden Planungsebenen berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 4: Stadt Burscheid 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es bestehen keine Bedenken und es werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 5: Stadt Köln 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es bestehen keine Bedenken und es werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 6: Stadt Monheim 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es bestehen keine Bedenken und es werden keine weiteren Anregungen vorge-
bracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 7: Industrie und Handelskammer zu Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die zum Teil brachliegenden Flächen einer ehemals gewerblichen Nutzung (Tank-
stelle und Werkstatt) sollen im Zuge des Bebauungsplanverfahrens einer städtebauli-
chen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB zugeführt werden.  
 
Ziel der Stadt Leverkusen ist es, für die bereits im Flächennutzungsplan der Stadt Le-
verkusen als Wohnbauflächen bzw. gemischte Bauflächen sowie Teile der als Ver-
kehrs- und Grünflächen ausgewiesene Flächen verbindliches Planungsrecht zu 
schaffen. Die Planung sieht die Schaffung von neuen Wohnungsangeboten und 
Grünflächen vor. Derzeit stellt sich die Situation am Wohnungsmarkt in der Stadt Le-
verkusen sowie im Großraum Rhein-Ruhr als angespannt dar. Durch die Planung 
wird das Angebot an Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen nahe der urbanen 
Zentren erweitert und der Standort Leverkusen-Opladen sowie das Plangebiet mit 
seiner attraktiven Wohnlage im Übergangsbereich zum Landschaftsraum Wiembach-
tal gestärkt. 
 
In Vorbereitung des Bebauungsplans wurde die festzusetzende Art der baulichen 
Nutzung und das daraus folgende Maß der baulichen Nutzung für das Grundstück 
Rennbaumstraße 58 in der Variante „Allgemeines Wohngebiet“ nach § 4 BauNVO  
oder „Mischgebiet“ nach § 6 BauNVO geprüft. Die nun vorliegende Planung stellt 
eine Arrondierung der im Umfeld vorliegenden wohnbaulichen Gebietsprägung dar 
und wird damit dem Ziel der Wohnraumentwicklung gerecht.  
 
Die im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche ausgewiesenen Bereiche sind 
im Bestand bereits teilweise durch Wohngebäude bebaut. Lediglich Teilflächen der 
dargestellten gemischten Baufläche stünden auch zukünftig noch für gewerbliche 
Nutzungen zur Verfügung. Die verfügbare Flächengröße ermöglicht keine wirtschaftli-
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che, gewerbliche Neuansiedlung und ist auch für Betriebserweiterungen aufgrund Ih-
rer Lage und des Zuschnitts nur bedingt geeignet. Mit der Darstellung von Wohnbau-
flächen beiben grundsätzlich alle das Wohnen nicht wesentlich störende Betriebe 
weiterhin zulässig.  
 
Mit der Darstellung von Wohnbauflächen und den Festsetzungen auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung werden zwar Schranken für die Ausübung oder Ansiedlung 
von Dienstleistungs-, Gewerbe- und Einzelhandelsbetrieben vorbereitet, jedoch wer-
den diese Schranken aus städtebaulichen Gründen zur Wahrung der städtebaulichen 
Qualität und des Gebietscharakters für erforderlich gehalten. 
 
Unter Berücksichtigung der festgesetzten aktiven und passiven Maßnahmen zum 
Schallschutz können die von den angrenzenden bzw. nahegelegenen Verkehrsflä-
chen und den westlich gelegenen Bahngleisen ausgehenden Schallimmissionen im 
Bereich der geplanten Nachverdichtung auf ein verträgliches Maß gemindert und ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme zur Beibehaltung von gemischten Bauflächen wird nicht gefolgt.  
 
Der Stellungnahme wird in Bezug auf die Anpassung der Formulierung unter „in Be-
tracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten in der Begründung (Teil A, 
Kap. 6 und Teil B, Kap. 2.6) gefolgt.  
 
Die Stellungnahme wird in Bezug auf die Aussagen zur Umgestaltung des Kreisver-
kehrs, zur Immissionsbedingten Vorprägung des Plangebiets und zu Gewerbestand-
orten der Stadt Leverkusen zur Kenntnis genommen.  
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II/B 8: NABU – Stadtverband Leverkusen, BUND Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V. und LNU Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1: 
Mit der geplanten Darstellung von Wohnbauflächen werden im Plangebiet Flä-
chenent- aber auch geringfügige Flächenversiegelungen (z. B. durch den Bau von 
Tiefgaragen, deren Begrünung ausdrücklich vorgesehen ist) bewirkt, die insgesamt 
nicht zu einem wesentlich veränderten Versiegelungsgrad im Vergleich zum Bestand 
führen. Die im Rahmen der Planung ermöglichten Wohngärten und die vorgesehene 
Begrünung von Tiefgaragendächern stellen durch ein erhöhtes Retentionsvermögen 
sowie Grundwasserneubildung positive Beiträge zum Wasserhaushalt und zum Kli-
maschutz dar. Aufgrund der angrenzenden Grünanlagen entlang des Wiembachs 
und der guten Begrünung in den angrenzenden Siedlungsbereichen ist nicht mit 
überhöhten Luftschadstoffwerten oder übermäßigen Klima-Belastungen (z. B. in 
Form von starker sommerlicher Aufwärmung) zu rechnen. Auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung gehen durch die geplante Anlage von Grünflächen sowie durch 
die Gärten und anzupflanzenden Straßenbäume und die festgesetzte Dach- und 
Fassadenbegrünung (alle Flachdächer inkl. Tiefgaragen sowie Fassaden von Gara-
gen und/oder Carports) sowie das Anpflanzen von Hecken positive Effekte auf das 
Lokalklima aus.  
Eine vollständige Begrünung der Wandflächen aller Gebäude wird aus Rücksicht-
nahme auf die Gestaltungsfreiheit zukünftiger Bauherren nicht festgestzt, ist aber 
grundsätzlich möglich.  
 
Zu 2: 
Durch neue Gebäude- und Verkehrsstrukturen im Umfeld des Plangebiets kommt es 
zu zusätzlichen, siedlungstypischen Lichtimmissionen. Für die Straßenbeleuchtung 
sowie die Außenbeleuchtung von Gebäuden ist der Einsatz moderner LED-Beleuch-
tungssysteme vorgesehen bzw. zu prüfen. Diese bieten sowohl aus energetischer 
Sicht als auch aus artenschutzrechtlichen Gründen Vorteile gegenüber konventionel-
len Lichtsystemen. Durch den zu erwartenden Anstieg des Verkehrsaufkommens 
sind weitere Lichtimmissionen möglich. Es sind daher auf Ebene des Bebauungs-
plans Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgesehen, um die Auswirkungen 
auf Bestandsstrukturen abzuschwächen. 
Die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung oder zur Kompensation 
sind Gegenstand der Eingriffsebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
Zu 3: 
Bei der Errichtung von neuen Gebäuden ist zur Vermeidung von Vogelschlag bei Ge-
bäudeverglasungen ein geringer Reflexionsgrad oder eine Vogelschutz-Ausrüstung 
erforderlich. Die Formulierung in der Begründung, Teil B – Umweltbericht (Kapitel 
2.3.2) wird angepasst, die beispielhafte Nennung von UV-sichtbarer Gitterstruktur 
wird gestrichen.  
Die Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen wird auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung sowie auf nachfolgenden Planungsebenen gutachterlich empfohlen, ein 
Nachweis ist im Bauantragsverfahren zu erbringen. 
 
Zu 4: 
Durch die intensive Vornutzung ist die Bedeutung des Plangebietes als Lebensraum 
von Tieren, insbesondere von Brutvögeln und Fledermäusen, als gering einzustufen.  
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Zwar gehen von der Planung in Teilen negative Auswirkungen auf die im Plangebiet 
relevanten Brutvögel und etwaige Fledermausvorkommen aus, diese werden jedoch 
als vertretbar eingestuft bzw. werden durch Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung deutlich reduziert. 
 
Zu 5 und 6: 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist zu berücksichtigen, dass die ermög-
lichte Gebäudestellung und die Ausrichtung und Ausbildung der Dachflächen die 
Nutzung passiver Sonnenenergie ermöglichen und ökologische Maßnahmen, wie so-
larthermische Nutzungen, umsetzungsfähig sind.  
Für die geplanten Gebäude ist zudem der Energiestandard gemäß geltender EnEV 
einzuhalten und im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Anregungen zur Begrünung werden auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung zur Kenntnis genommen und auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sowie 
auf nachfolgenden Planungsebenen berücksichtigt.  
 
Die Anregungen zur Beleuchtung werden zur Kenntnis genommen und auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt.  
 
Der Anregung zur Anpassung der Formulierung zu Vogelschutz-Ausrüstung von Ge-
bäudeverglasungen wird gefolgt. 
 
Der Anregung zur Anbringung von Nisthilfen für Brutvögel und Fledermäuse wird teil-
weise gefolgt.  
 
Der Anregung zur Solarenergienutzung wird gefolgt, die Hinweise zur Energieversor-
gung (Heizungsanlagen) werden zur Kenntnis genommen und auf nachfolgenden 
Planungsebenen berücksichtigt. 
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II/B 9: Wupperverband 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Weitere Abstimmungen zur Umsetzung der Maßnahmen im Bereich des Wiembachs 
werden in Abstimmung mit dem Wupperverband als Unterhaltungspflichtiger im Ge-
nehmigungsverfahren erfolgen. 
 
Für ein extremes Hochwasserereignis (HQ500) ergibt sich mit einer niedrigen Wahr-
scheinlichkeit eine deutliche Ausdehnung der von Überschwemmung betroffenen Be-
reiche, von der insbesondere Teile der Rennbaumstraße-West, nördliche Teile des 
Grundstücks Ecke Rennbaumstraße-West/Stauffenbergstraße sowie Teilbereiche 
der Grünfläche im Norden des Plangebietes betroffen sind. Die im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans ausgewiesenen Wohngebiete sind von einer extremen Über-
schwemmung nur im nordwestlichen Randbereich betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise zur Sohlgestaltung des Wiembachs werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die in der Stellungnahme formulierte Anregung zur Formulierung zum Schutzgut 
Wasser wird in der Begründung zum parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren, 
Teil B – Umweltbericht (Kap. 2.1.4) berücksichtigt. 
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II/B 10: Amprion 
 

 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Versorgungsleitungen 
des Trägers sind nicht betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 11: Deutsche Telekom – Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Die Ericsson Services 
GmbH wurde bereits gesondert am Verfahren beteiligt, es liegt keine Stellungnahme 
zur Änderung des Flächennutzungsplans vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
  



     20. Änderung des Flächennutzungsplanes  Seite 23  
  

II/B 12: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co.KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zur Änderung des Flächennutzungsplans werden keine Anregungen vorgebracht, es 
bestehen seitens des Trägers keine Bedenken.  
 
Der mitgeteilten Hinweise zu vorhandenen Kabelanlagen und Leitungen im Bereich 
des Kreisverkehrs werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sowie auf 
nachfolgenden Planungsebenen (Straßenplanung) berücksichtigt, auf Ebene der vor-
bereitenden Bauleitplanung besteht kein Handlungsbedarf. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 13: Gascade 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Andere Leitungsbetrei-
ber wurden bereits gesondert am Verfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 14: PLEDOC 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Versorgungsleitungen 
des Trägers sind nicht betroffen. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt als vorbereitende Bauleitplanung noch keine Ein-
griffsebene dar, Eingriffe werden erst durch den Bebauungsplan ausgelöst.  
Die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung oder zur Kompensation 
sind Gegenstand der Eingriffsebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
Auch auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden keine externen Ausgleichs-
maßnahmen festgesetzt, eine Betroffenheit des Trägers kann somit ausgeschlossen 
werden.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 15: Unitymedia 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 16: Thyssengas 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Versorgungsleitungen 
des Trägers sind nicht betroffen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 17: Fachbereich 322 - Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1: Natur- und Landschafts-/Artenschutz 
Der Hinweis auf das Verschlechterungsverbot hinsichtlich der ökologischen Situation 
des Wiembachs wurde im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. Bauliche Verän-
derungen am Durchlassbauwerk Wiembach sind – von einer Verlängerung (80cm) in 
Richtung Südwesten abgesehen – im Rahmen des Straßenausbaus nicht vorgese-
hen. Die geringfügige Verlängerung des Durchlassbauwerks soll erst im Rahmen ei-
ner Sanierung des Bauwerks nach Ende der Nutzungsdauer realisiert werden, nicht 
aber schon zum Zeitpunkt der aktuellen Ausbauplanung des Kreisverkehrs.  
Die Realisierung von Maßnahmen zur Reduzierung der Fließgeschwindigkeit des 
Wiembachs gemäß fischkundlichem Gutachten werden erst im Zuge der Sanierung 
des Bauwerks (nach Ende dessen Nutzungsdauer) erforderlich.  
 
Die Hinweise zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden zur Kenntnis genom-
men. Die notwendigen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind bei der Um-
setzung des Bebauungsplans zu berücksichtigen.  
 
Zu 2: Wasser 
Die Hinweise zum Plangebiet werden zur Kenntnis genommen, es bestehen keine 
Bedenken zur Umsetzung der Planung.  
 
Die Hinweise zu 1. Grundwasser und Wasserschutzgebiet werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Die Anregung zu 2. Oberflächengewässer und Hochwasserschutz wird berücksich-
tigt, der Wiembach als Risikogewässer sowie das vom Regierungsbezirk Köln festge-
setzte Überschwemmungsgebiet werden nachrichtlich im Plangebiet übernommen. 
Auch die relevanten Vorgaben nach Wasserrecht (die hydraulische Leistungsfähig-
keit, das Verschlechterungsverbot hinsichtlich der ökologischen Situation, wasser-
rechtliche Auswirkungen durch bei Bedarf erforderliche Maßnahmen am Durchlass-
bauwerk sowie Folgen für Flora und Fauna) werden auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung berücksichtigt.  
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Die Hinweise auf die Durchführung der wasserrechtlichen Verfahren, insbesondere 
den Antrag zur Genehmigung von Maßnahmen in festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten (gemäß § 78 Abs. 3 und 4 WHG i.V.m. § 84 Landeswassergesetz NW) so-
wie die Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 
(gemäß § 36 WHG i.V.m. § 22 Landeswassergestzt NW) werden auf nachfolgenden 
Planungsebenen im Rahmen der Sanierung des Durchlassbauwerks berücksichtigt.  
 
Die Anregung zu 3. Abwasserbehandlung und -ableitung werden zur Kenntnis ge-
nommen. Der Entwässerungsnachweis erfolgt im Bauantragsverfahren. Auf Ebene 
der Bauleitplanung kann davon ausgegangen werden, dass die Niederschlagswas-
serbeseitigung von Privatgrundstücken – im Falle der Nicht-Versickerungsfähigkeit 
der Böden weiterhin über die städtischen Abwasserkanäle erfolgen kann. 
Die Abwasserbeseitigung der öffentlichen Straßen erfolgt aufgrund der potenziell be-
lasteten Niederschläge per Einleitung in das Kanalnetz. Die Leistungsfähigkeit und 
der Zustand der bestehenden Kanalisation wurde in Vorbereitung der Ausbaupla-
nung für den Kreisverkehr auch im Hinblick auf den Anschluss erweiterter Flächen 
geprüft und grundsätzlich bestätigt.  
 
Zu 3: Altlasten 
Die Hinweise zum Plangebiet und zur Berücksichtigung der bisher vorgebrachten An-
regungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen, es bestehen keine Beden-
ken zur Umsetzung der Planung. 
 
Der Hinweis zur redaktionellen Anpassung in der Begründung Teil B – Umweltbe-
reicht (Kap. 2.1.3) wird berücksichtigt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 18: Fachbereich 372 - Feuerwehr 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden auf Ebene der verbindlichen Bebauungsplanung berücksichtigt.  
 
Zu 1 Löschwasserversorgung: 
Die Änderung des Flächennutzungsplans betrifft bereits baulich erschlossene Berei-
che im Stadtgebiet. Eine ausreichende städtische Löschwasserversorgung der Flä-
chen im Plangebiet ist bereits im Bestand vorhanden.  
 
Zu 2 Zugänglichkeit für Fahrzeuge der Feuerwehr: 
Die Erschließung der Grundstücke und baulichen Anlagen wir auf Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung über öffentliche Straßenverkehrsflächen und private Zufahr-
ten/Zuwege gesichert.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen und auf nachfolgenden Planungsebenen berücksichtigt. 



     20. Änderung des Flächennutzungsplanes  Seite 36  
  

  



     20. Änderung des Flächennutzungsplanes  Seite 37  
  

 
II/C Stellungnahmen der Fachbereiche 
 
II/C 1: Fachbereich 364 - Verkehr 
 

 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereichs Verkehr werden keine Anregungen vorgebracht.  
Der Hinweis zur Einbindung des Fachbereichs 36 bei weiteren Themen wird zur 
Kenntnis genommen und auf nachfolgenden Planungsebenen berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 2: Fachbereich 693 - TBL 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereichs TBL (Technische Betriebe Leverkusen) werden keine An-
regungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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